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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.1938

Norm

ABGB §358 II

ABGB §424

ABGB §1371

Rechtssatz

Bei der Sicherungsübereignung sind nur solche Parteienvereinbarungen verboten, die eine Umgehung des Verbots der

Pfandverfallsklausel beinhaltet, nicht aber auch die Vereinbarung der Veräußerungsberechtigung.

Entscheidungstexte

1 Ob 449/38

Entscheidungstext OGH 08.06.1938 1 Ob 449/38

DREvBl 1938/247

5 Ob 111/70

Entscheidungstext OGH 27.05.1970 5 Ob 111/70

6 Ob 699/89

Entscheidungstext OGH 18.01.1990 6 Ob 699/89

Auch

6 Ob 183/05p

Entscheidungstext OGH 03.11.2005 6 Ob 183/05p

Vgl auch; Beisatz: Verfallsklauseln sind auch bei anderen Sicherungsgeschäften (Sicherungsübereignung,

Sicherungsabtretung oder Einräumung einer Verkaufsvollmacht zur Sicherstellung einer Darlehensrückzahlung)

analog §1371 ABGB unzulässig. Das Verbot ist auch auf nicht dinglich gesicherte Gläubiger analog anzuwenden.
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